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Das Amtsblatt für den Landkreis Oberspreewald-Lausitz kann beim Landkreis Ober-
spreewald-Lausitz, Geschäftsstelle des Kreistages, Dubinaweg 01, 01968 Senftenberg, 
gegen Berechnung der anfallenden Versand- und Portokosten bezogen werden. Der 
Bezug des Amtsblattes kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft gekündigt werden.  
 
Überdies kann das jeweilige Amtsblatt bis spätestens vier Wochen ab dem jeweiligen 
Ausgabetermin während der üblichen Bürozeiten in der Kreisverwaltung, Dubinaweg 01, 
01968 Senftenberg, bzw. in der Außenstelle der Kreisverwaltung, Joachim-Gottschalk-
Straße 36, 03205 Calau, gegen Selbstabholung kostenlos bezogen werden. 
 
 

 



3 
 

BEKANNTMACHUNG der unteren Wasserbehörde des Landkreises Oberspree-
wald-Lausitz über die öffentliche Auslegung des Antrages zur Erteilung einer Leitungs- 
und Anlagenrechtsbescheinigung für die 
 

Trinkwasser-Versorgungsleitung von der   
Druckerhöhungsstation Ruhland zur Ortslage Arnsdorf 

 
Auf der Grundlage des § 9 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) vom 20. Dezember 
1993 (BGBl. I S. 2192) zuletzt geändert durch Artikel 93 der Verordnung vom 
31.10.2006 (BGBl. I S. 2407) i.V.m. § 6 der Verordnung zur Durchführung des  Grund-
buchbereinigungsgesetzes und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des Sachenrechts 
(Sachenrechts – Durchführungsverordnung - SachenR-DV) vom 20. Dezember 1994 
(BGBl.I S. 3900) hat der Wasserverband Lausitz (WAL) Steindamm 51/53, 01968 
Senftenberg beim Landkreis Oberspreewald - Lausitz, Dubinaweg 1, 01968 Senften-
berg, als untere Wasserbehörde, für die o.g. Trinkwasserleitung die Erteilung einer Lei-
tungs- und Anlagenrechtsbescheinigung beantragt.  
 
Die Bescheinigung begründet eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit für die nach-
folgend genannten Grundstücke zugunsten des Antragstellers. Sie umfasst das Recht, 
in eigener Verantwortung und auf eigenes Risiko die belasteten Grundstücke für den 
Betrieb, die Instandsetzung und die Erneuerung einschließlich des Neubau der Anlagen 
zu betreten oder sonst zu benutzen, Trinkwasser in der Leitung über die Grundstücke zu 
führen und die für die Fortleitung eingerichteten Sonder- und Nebenanlagen zu betrei-
ben, zu unterhalten, instandzusetzen und zu erneuern. 

 
Der Trassenverlauf erstreckt sich über nachfolgend genannte Grundstücke:  
 
Die Auflistung der Grundstücke erfolgt gemarkungsweise und entsprechend dem Tras-
senverlauf.  
 
in der Gemarkung Ruhland  
 
Flur 8 Flurstücke: 377,375,373,372,371/1,351,344,341,340,338,337,336, 
     335,334,333,332,330,329,328,326,325,323,322,321,319, 
     318,317,316,315,314,186,185,184,183,182,181,180,179, 
     178,177,176,175,174,173,172,171,170,169,168,167,166 
 
Flur 12 Flurstück:  50/1 
 
 
Gemäß § 9 Abs. 4 GBBerG und § 7 SachenR-DV können die Antragsunterlagen von 
den Berechtigten innerhalb von vier Wochen ab dem Tag der Bekanntmachung an 
beim Landkreis Oberspreewald-Lausitz, untere Wasserbehörde, J.-Gottschalk-Str.36 in 
03205 Calau, Telefon 03541/870-3443 oder 3401, während der üblichen Dienstzeiten 
eingesehen werden. Widerspricht ein Grundstückseigentümer rechtzeitig während die-
ser Frist, wird die Bescheinigung mit einem entsprechenden Vermerk erteilt. 
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Hinweise zur Einlegung von Widersprüchen: 
 
Im Bescheinigungsverfahren kann der Grundstückseigentümer nur geltend machen, 
sein Grundstück werde durch die wasserwirtschaftliche Anlage gar nicht in Anspruch 
genommen oder in anderer Weise, als von dem Versorgungsunternehmen dargestellt 
worden ist. Er kann sich in dem Verfahren nicht darauf berufen, sein Grundstück werde 
zu Unrecht in Anspruch genommen. Gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 GBBerG i.V.m. § 1 Sa-
chenR-DV ist von Gesetzes wegen auf dem Gebiet der ehemaligen DDR eine Dienst-
barkeit für alle am 03. Oktober 1990 genutzten und am 11. Januar 1995 durch das ant-
ragstellende Versorgungsunternehmen betriebenen wasserwirtschaftlichen Anlagen 
entstanden. Durch diese beschränkte persönliche Dienstbarkeit wird der Stand vom 03. 
Oktober 1990 dokumentiert. Deshalb ist ein Einverständnis mit der vorhandenen Belas-
tung des Grundstückes bzw. mit der bestehenden wasserwirtschaftlichen Anlage selbst 
nicht erforderlich.  
 
Alle danach eingetretenen Veränderungen, die die Nutzung des Grundstückes über das 
am 03. Oktober 1990 gegebene Maß hinaus beeinträchtigen, müssen durch einen zivil-
rechtlichen Vertrag zwischen dem Versorgungsunternehmen und dem Grundstücksei-
gentümer, Erbbauberechtigten oder sonstigen dinglich Berechtigten an dem Grundstück 
geregelt werden.   
 
 
 
Senftenberg, 03.09.2008 
 
 
 
Georg Dürrschmidt 
Landrat 
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BEKANNTMACHUNG der unteren Wasserbehörde des Landkreises Oberspree-
wald-Lausitz über die öffentliche Auslegung des Antrages zur Erteilung einer Leitungs- 
und Anlagenrechtsbescheinigung für die 
 

Trinkwasser - Versorgungsleitung von der  
Ortslage Peickwitz nach Hosena 

 
Auf der Grundlage des § 9 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) vom 20. Dezember 
1993 (BGBl. I S. 2192) zuletzt geändert durch Artikel 93 der Verordnung vom 
31.10.2006 (BGBl. I S. 2407) i.V.m. § 6 der Verordnung zur Durchführung des  Grund-
buchbereinigungsgesetzes und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des Sachenrechts 
(Sachenrechts – Durchführungsverordnung - SachenR-DV) vom 20. Dezember 1994 
(BGBl.I S. 3900) hat der Wasserverband Lausitz (WAL) Steindamm 51/53, 01968 
Senftenberg beim Landkreis Oberspreewald - Lausitz, Dubinaweg 1, 01968 Senften-
berg, als untere Wasserbehörde, für die o.g. Trinkwasserleitung die Erteilung einer Lei-
tungs- und Anlagenrechtsbescheinigung beantragt.  
 
Die Bescheinigung begründet eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit für die nach-
folgend genannten Grundstücke zugunsten des Antragstellers. Sie umfasst das Recht, 
in eigener Verantwortung und auf eigenes Risiko die belasteten Grundstücke für den 
Betrieb, die Instandsetzung und die Erneuerung einschließlich des Neubau der Anlagen 
zu betreten oder sonst zu benutzen, Trinkwasser in der Leitung über die Grundstücke zu 
führen und die für die Fortleitung eingerichteten Sonder- und Nebenanlagen zu betrei-
ben, zu unterhalten, instandzusetzen und zu erneuern. 

 
Der Trassenverlauf erstreckt sich über nachfolgend genannte Grundstücke:  
 
Die Auflistung der Grundstücke erfolgt gemarkungsweise und entsprechend dem Tras-
senverlauf.  
 
in der Gemarkung Peickwitz  
 
Flur 4  Flurstücke: 55,57/1,59/1,65 
 
Flur 5  Flurstücke: 285,286,287,289,291/1,464,462/1,460/1,458/4,457/1 
 
 
in der Gemarkung Hosena 
 
Flur 7  Flurstücke: 4,5 
 
 
Gemäß § 9 Abs. 4 GBBerG und § 7 SachenR-DV können die Antragsunterlagen von 
den Berechtigten innerhalb von vier Wochen ab dem Tag der Bekanntmachung an 
beim Landkreis Oberspreewald-Lausitz, untere Wasserbehörde, J.-Gottschalk-Str.36 in 
03205 Calau, Telefon 03541/870-3443 oder 3401, während der üblichen Dienstzeiten 
eingesehen werden. Widerspricht ein Grundstückseigentümer rechtzeitig während die-
ser Frist, wird die Bescheinigung mit einem entsprechenden Vermerk erteilt. 
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Hinweise zur Einlegung von Widersprüchen: 
 
Im Bescheinigungsverfahren kann der Grundstückseigentümer nur geltend machen, 
sein Grundstück werde durch die wasserwirtschaftliche Anlage gar nicht in Anspruch 
genommen oder in anderer Weise, als von dem Versorgungsunternehmen dargestellt 
worden ist. Er kann sich in dem Verfahren nicht darauf berufen, sein Grundstück werde 
zu Unrecht in Anspruch genommen. Gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 GBBerG i.V.m. § 1 Sa-
chenR-DV ist von Gesetzes wegen auf dem Gebiet der ehemaligen DDR eine Dienst-
barkeit für alle am 03. Oktober 1990 genutzten und am 11. Januar 1995 durch das ant-
ragstellende Versorgungsunternehmen betriebenen wasserwirtschaftlichen Anlagen 
entstanden. Durch diese beschränkte persönliche Dienstbarkeit wird der Stand vom 03. 
Oktober 1990 dokumentiert. Deshalb ist ein Einverständnis mit der vorhandenen Belas-
tung des Grundstückes bzw. mit der bestehenden wasserwirtschaftlichen Anlage selbst 
nicht erforderlich.  
 
Alle danach eingetretenen Veränderungen, die die Nutzung des Grundstückes über das 
am 03. Oktober 1990 gegebene Maß hinaus beeinträchtigen, müssen durch einen zivil-
rechtlichen Vertrag zwischen dem Versorgungsunternehmen und dem Grundstücksei-
gentümer, Erbbauberechtigten oder sonstigen dinglich Berechtigten an dem Grundstück 
geregelt werden.   
 
 
 
Senftenberg, 03.09.2008 
 
 
 
Georg Dürrschmidt 
Landrat 
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BEKANNTMACHUNG der unteren Wasserbehörde des Landkreises Oberspree-
wald-Lausitz über die öffentliche Auslegung des Antrages zur Erteilung einer Leitungs- 
und Anlagenrechtsbescheinigung für die 

 
Trinkwasser-Versorgungsleitung mit Fe-Leitung und Steuerkabel  
vom Wasserwerk Tettau zum Wasserturm Lauchhammer  

 
Auf der Grundlage des § 9 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) vom 20. Dezember 
1993 (BGBl. I S. 2192) zuletzt geändert durch Artikel 93 der Verordnung vom 
31.10.2006 (BGBl. I S. 2407) i.V.m. § 6 der Verordnung zur Durchführung des  Grund-
buchbereinigungsgesetzes und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des Sachenrechts 
(Sachenrechts – Durchführungsverordnung - SachenR-DV) vom 20. Dezember 1994 
(BGBl.I S. 3900) hat der Wasserverband Lausitz (WAL) Steindamm 51/53, 01968 
Senftenberg beim Landkreis Oberspreewald - Lausitz, Dubinaweg 1, 01968 Senften-
berg, als untere Wasserbehörde, für die o.g. Trinkwasserleitung die Erteilung einer Lei-
tungs- und Anlagenrechtsbescheinigung beantragt.  
 
Die Bescheinigung begründet eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit für die nach-
folgend genannten Grundstücke zugunsten des Antragstellers. Sie umfasst das Recht, 
in eigener Verantwortung und auf eigenes Risiko die belasteten Grundstücke für den 
Betrieb, die Instandsetzung und die Erneuerung einschließlich des Neubau der Anlagen 
zu betreten oder sonst zu benutzen, Trinkwasser in der Leitung über die Grundstücke zu 
führen und die für die Fortleitung eingerichteten Sonder- und Nebenanlagen zu betrei-
ben, zu unterhalten, instandzusetzen und zu erneuern. 

 
Der Trassenverlauf erstreckt sich über nachfolgend genanntes Grundstück:  
 
in der Gemarkung Lauchhammer 
 
Flur 10 Flurstück:  536 
 
 
Gemäß § 9 Abs. 4 GBBerG und § 7 SachenR-DV können die Antragsunterlagen von 
den Berechtigten innerhalb von vier Wochen ab dem Tag der Bekanntmachung an 
beim Landkreis Oberspreewald-Lausitz, untere Wasserbehörde, J.-Gottschalk-Str.36 in 
03205 Calau, Telefon 03541/870-3443 oder 3401, während der üblichen Dienstzeiten 
eingesehen werden. Widerspricht ein Grundstückseigentümer rechtzeitig während die-
ser Frist, wird die Bescheinigung mit einem entsprechenden Vermerk erteilt. 
 
 
Hinweise zur Einlegung von Widersprüchen: 
 
Im Bescheinigungsverfahren kann der Grundstückseigentümer nur geltend machen, 
sein Grundstück werde durch die wasserwirtschaftliche Anlage gar nicht in Anspruch 
genommen oder in anderer Weise, als von dem Versorgungsunternehmen dargestellt 
worden ist. Er kann sich in dem Verfahren nicht darauf berufen, sein Grundstück werde 
zu Unrecht in Anspruch genommen. Gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 GBBerG i.V.m. § 1 Sa-
chenR-DV ist von Gesetzes wegen auf dem Gebiet der ehemaligen DDR eine Dienst-
barkeit für alle am 03. Oktober 1990 genutzten und am 11. Januar 1995 durch das ant-
ragstellende Versorgungsunternehmen betriebenen wasserwirtschaftlichen Anlagen 
entstanden. 
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Durch diese beschränkte persönliche Dienstbarkeit wird der Stand vom 03. Oktober 
1990 dokumentiert. Deshalb ist ein Einverständnis mit der vorhandenen Belastung des 
Grundstückes bzw. mit der bestehenden wasserwirtschaftlichen Anlage selbst nicht er-
forderlich.  
 
Alle danach eingetretenen Veränderungen, die die Nutzung des Grundstückes über das 
am 03. Oktober 1990 gegebene Maß hinaus beeinträchtigen, müssen durch einen zivil-
rechtlichen Vertrag zwischen dem Versorgungsunternehmen und dem Grundstücksei-
gentümer, Erbbauberechtigten oder sonstigen dinglich Berechtigten an dem Grundstück 
geregelt werden.   
 
 
 
Senftenberg, 03.09.2008 
 
 
 
Georg Dürrschmidt 
Landrat 
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Bekanntmachungen des Wasserverbandes Lausitz (WAL) 
 
 
Öffentliche Bekanntmachung der Beschlüsse der Verbandsversammlung des Wasser-
verbandes Lausitz vom 28. August 2008 über den Jahresabschluss 2007 mit dem Lage-
bericht, der Verwendung des Jahresergebnisses und der Entlastung des Verbandsvor-
stehers 
 
 
Beschluss Nr. 5/2008 
Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2007 und Ergebnisverwendung 
 
Die Verbandsversammlung beschließt die Feststellung des geprüften Jahresabschlus-
ses 2007 und des Lageberichts. 
 
Das erwirtschaftete Jahresergebnis von 1.970.392,62 € soll auf neue Rechnung vorge-
tragen werden und die Eigenkapitalbasis des Verbandes stärken. 
 
Der Jahresabschluss 2007 einschließlich des Lageberichts und des Bestätigungsver-
merks liegt in der Woche vom 6. bis 10. Oktober 2008 im Wasserverband Lausitz, 
Steindamm 51/53 in 01968 Senftenberg zur Einsichtnahme aus. 
 
 
Beschluss Nr. 6/2008 
Entlastung des Verbandsvorstehers für das Wirtschaftsjahr 2007 
 
Die Verbandsversammlung beschließt die Entlastung des Verbandsvorstehers,  
Herrn Dr. Roland Socher, für das Wirtschaftsjahr 2007. 
 
 
gez. M. Drews       gez. R. Socher 
Vorsitzender der Verbandsversammlung  Verbandsvorsteher 
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Amtliche Bekanntmachung des Kommunalen Abfallentsorgungsverbandes „Nie-
derlausitz“ 
 

E I N L A D U N G 
 
Zur Sitzung der Verbandsversammlung des Kommunalen Abfallentsorgungsverbandes 
„Niederlausitz“ lade ich Sie recht herzlich am 
 

Donnerstag, dem 25.09.2008, 
um 16:00 Uhr 

in den Beratungsraum des Verbandes in 
15907 Lübben (Spreewald), Frankfurter Str. 45, 

 
mit folgender Tagesordnung ein: 
 
Öffentlicher Teil 
 

1. Begrüßung 
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3. Bestätigung der Tagesordnung 
4. Bestätigung des Protokolls der Verbandsversammlung vom 03.07.2008 
5. Einwohnerfragestunde 

 
6. Beratung und Bestätigung der Beschlussempfehlung 10/08 

Satzung über die Abfallentsorgung (Abfallentsorgungssatzung) des KAEV 
„Niederlausitz“ 
 

7. Sonstiges 
 

Nichtöffentlicher Teil 
 

8. Bestätigung des Protokolls der nichtöffentlichen Sitzung der   
Verbandsversammlung vom 24.04.2008 

 
9. Beratung und Bestätigung der Beschlussempfehlung 07/08 

Öffentliche Ausschreibung gemäß VOL/A 
Vergabeleistungen 

 
10. Beratung und Bestätigung der Beschlussempfehlung 08/08 

Öffentliche Ausschreibung gemäß VOF 
Planungsleistungen zum Umbau der MBV/EBS-Anlage, LOS I  
   

11. Beratung und Bestätigung der Beschlussempfehlung 09/08 
Öffentliche Ausschreibung gemäß VOF 
Planungsleistungen zum Umbau der MBV/EBS-Anlage , LOS II  
 

12. Sonstiges 
 
Gez. 

Mittermaier 

Vorsitzender der Verbands- 
versammlung 


